
Beilage 2

Gesch'üfts-Nr. ___ 29. Järiuaf2Ö24
fe|pö)tyori

BebfBfi:

Zeit

O'rfäf'Gerjj&'rid.i}
Straps

tedraldigt 
GesfiSiHtföt 
Auskunftsperegh ■ 
Auskunftspaison

VeTkehötinfall'lrtrt'KofpervBrfetzun^ .
KöIJis.fdn zwisctten eMÖtn P/lOtörfäd Und eifiem Fussgänger auf dßtfi
FUesgähgSt^tretfgri

Mßhtag;. 30. Öttöttsr i2023, ca. igQS'UhF

Aktäw#rsand eteRtiipflJscfi'' - ’_____ .
Geht an ^Staatsanwaltschaft

.Ajctsfwwsanfl p?>p;4r , .
Geht an t ^~St6atsänwa!tschairtig|B|jBHPf'

Köpla ah

VerfüguiigsstBlie 
Vafügungsdatum 
ysitiigt süreh



Gescbafts-Wr. 
Rapport von

2Q. Januar 2.0X4

VferkehrsunfaU mit Köfperve^Ietz.unci _______________________
Kollisign zwischen einem Motorrad und einem Fussgangerauf dem 
Rissgängerstrer'fön

FahriässFge Körperverletzung (VU) . ■
ArtiisiiöB 
StrafttitraigestülH
Grobe Verletzung der Verkehrsregeln
AftSOAte.ZSVO -i,
Sichtfeld
Äit29 SVGj Art. 57 Abs. 1 und 2 VRV, Art. 71a Abs, 1 und 4, ArtZlS Abs. IVTS 
Helmvisierabgadunteft
Einfache Verleteung der Verkehrsregeln 
ArtiAO Abs.lSVG
Verursachen Von vermeidbarem ISrm mit einem Fahrzeug
Alt, 32 Abs. 15V0, Art 33 VRV
Nichtgewähren dös Vortritts bei Fussgängerstreifen
Art. 33 sVOjArt 6 Abs. 1 und 2 VRV
Führen eines nichtbetvieljssiche!'0n .bzvv. niehtvorschriftsgemässen Fahrzeuges 
Art.Ö'3Abs.2ll(',R|Vö’
Führen eines Motoriahrzeuges mit einem mangelhaften Reifen
Art 2ä SVÖ, Art.-E7 Abs. 1 VRV, Art 58 Via Art3.75 Abs, IVTS, Art, 178 Abs. 2 vre, Art 214 Abs, 1 VIS, Art 213 Abs. 
IVTS 
Mntert

Üpttsicht

Zeit

Ort, Gemeinde
Strasse
Koordinaten
Innewrte/Ausserorts
öesthwlndlaketelimite

Montag, 30, okrdb'e'r 2023, ca. 1805 Uhr

Innerorts
SO

Boschuldigl

Name, Vorname Rufname 
Geboren
Nationalität Heifnatort
Fitem
Beruf
kwilstand,- Kinder 
Sprache

Pnv&tädresäe 
Mpbilfelefon 
E-Mail prt/at

Fahrberethtigufig

Bezug zum Ereignis 
Weitere Fersöfienangabefi

Kategofie'A, seit 19.04.2023Ä 
Berriefkunga.il Lamfahrauswefs 
Lenker PhJ'eki; 1
Wied juristisch vertreten durch:
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Beilage 2

MöllölTtäd (Defalls sieht Anhang)

MarKe-,. Typ 
Fathe >

Kennzfildien

YAMAHA J, MT-07A 
blau

SfjEha'bhaöen
Sachschaden ' Lichtelnhejt und Verschulung Vome beschädigt
Meitlmg an stVA Ja

Gfeggfoadtgt:

Warne, Vorname Rufhame
Geboren
Nationalität

Be'rtf
Sprache

Priyafedresss
Mobiltelefen

Bezug zum Ereignis 
Weitere: Personenangaben

Objekt 2
Wird Juristisch vertreten durch:

Verletzungen

Verletzung

Spital
Ambtilanz/Hen

Beckenfraktur rechts
Sakrumlängsfraktur
SphaiYibelnfraktijr
MultigarnentverlatzungKnie rechts
Konttisio'n des rechten und linken Handgelenks
posttraumatische Btutungsehämie

TT
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Auskuiiftsperson

Nam% Vorname Ruihama 
Geboten
Nafwnalitäfe Heimateit

Beruf
Sprache

Pnvatadresse
Moblltelefbn
S-Mall privat 

BmigajmEmigrös

Augkuriftsperso»..

Konnte den UnM heobaehten

Nama, Vorname Rufhama

Geppren
Natfonalftät
göntf
Sprache

Prfvatadresse 
E-Mali prWat 
MoblWetbn

Bssitt arm Ereignis

Auspertickt

fConnte den UnfalFteUwefsebeabachten

fasoBüMfat

Äusserte sich anlässlich dertötbestcjndsaMftrghnje sm 30.10,2023 gm Unfgflort [nach Vorhaltstrpfprozesscieler 

Rechte und Pflichten sowie dem -Hinweis über die Rappörtierung an dis zuständigen /\mtsstellen) mir 
gegenüber sinngemäss!

Ich kam von meinem Arbatedrt&gBMHBflBBBWHBMpind Woül'e nach Hanse, Ich fuhr| .

(,iiffTT'jV;:.7. “"H. Jnit ca, 50' Km/h. ciieUnteFfÜbrung hinunter, Als es dann wieder aufwärts ging fuhr ich mit 
dergleichen Geschwindigkeit werter, Auf dem Linksabbieger jJMBBBMMMabefanden sich zwei Fahrzeuge, 
welche fahrend waren, Im Bereich des Fussgängbrstreifens habe ich keine Personen feststelleivkönben^ weder 
auf der linken noch auf der rechten Strassenseife, Zu diesem Zeitpunkt hatte ich zur Fussgängferinse] einen 
Abstand von ca. 15 Metern. Folglich fuhr ich weiter mit ca. 50 Km/h. Ufimlttefbao aisö ca. 2,-5 Meter, bevor ich 
beim Fussgängerstreifen war, nahm ich eine Person, eher linksauf dem Fussgängefstreifeti vörfnif wahr* In 
der Folge leitete ich eine Vollbremsuhg mit der vorderen- und hinteren Bremse ein und mein Motorrad kam 
ins Hutschen, Ob ich dann Im Anschluss zuerst zu Boden flog oder zuerst ihn erfasste und dann zu Boden flog, 
Kann Ich.tijcht inohr sn.gdin Ich karte auch'nicht sagen, mit welcher geschwindrgteit es zyr Kollision zwischen
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Beilage 2

uns kain. Es ging alles sehr schnell. Vor der Fahrt war mir nicht bewusst/ dass der hintere Reifen unter dem 
gesetzlichen Mindestmass von 1.6mm (St. Als Ich im Bereich der Unterführung war, habe ich den 
Kupplungshebel betätigt und einmal Gas gegeben, sodäss derMotor aufheult, Dies habe ich jedoch nur einmal 
gemacht. Einen bestimmten Grund dafüf.gibt es nicht, Um den Unfall zu verhindern, hätte ich 
vorausschauender fahren sollen-. Das abgedunkefte Visier an meinem Hehn war zum Zeitpunkt des Unfalles 
geschlossen. Aus meiner Sicht trage ich die Schuld am Unfall.

<S||g|P(Mfe.vurde am 10,11.202$ durch mich In der Anwesenheit seines Anwaltes, schriftlictö^ggti 

zur Sache befragt, Dabei sagte er aus, dass:
. \

► ervon söinem Arb£ntsort®^^i^iuf d,em Weg nach Hause war,

-ersieh ander Unfallstelie gut auskenne.''
- er kurz vor dem Unfall bremsberert war und die Geschwindigkeit gemässigt habe,
- er den Geschädigten im Augenwinkel Sehen konnte.
- dieser auf der rechten GehsteigsOtte stand,
-der Fussgiiigervon rechts nach links überden Fussgängerstrelfön lief.
-erden Fussgängererst unmittelbar Vorder Kollision (ca, 2 Meter) sehen konnte,
- er zu diesem Zeitpunkt mit ca. 40 km/h Unterwegs war.
-erfolgiich eine Vollbremsung ausfühite, > •
- er durch die Kollision mit dem Fussgänger zu Boden stürzte.
- erden Motor'unmittelbar vordem Unfa|l-(Unterführung} hat aufheulen lassen was unnötig gewesen sei. 
-vordem Unfall ein Visier an seinem Helm angebracht wart • '
-das Visferzum Unfailzeitpunkt-geöffnet war.
-er nach der Kollision aüfstahd und den Helm abzlehen wollte.
-er dabei "daneben" ans Visier griff und dieses vom Helm abfiel,
- er bis vorder Fahrt nicht wusste, dass er das getragene Visier nur am Tag (nicht bei Dunkelheit) hätte
verwenden dürfen, ,

- er den Fussgänger erst 2 Meter vor der Kollision gesehen habe, weil er die Augen zu kneifte da es regnete 
und das Visier geöffnet war.

•• er deshalb etwas weniger sah. 
n erfür den Unterhalt des Motorrades zuständigsei.
- er nicjits hätte tun können; um den Unfall zu verhindern.
- er die Schuld am Unfall trage, der Fussgänger jedoch hätte aufmerksamer sein sollen-

Der Beschuldigte Ist teilgeständig. 

Siebe beiliegenden Einvernahme,

Aussage!! 977, Geschädigt
Der geschädigten Person wurdendieBertlmmungen zur Opferhilfe erläutert und das Merkblatt ausgehändigt, 
Der Vorfall wurde an ^Üf^^^^^ß^^^gemeldet. DJe Personüusserte sich anlässlich der
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Tatbestandsaufnahme (nach Vorhalt strafprozessualer Rechte und Pflichten sowie dem Hinweis Ober die 
Rapportierung an die zuständigen Amtsstellen) mir gegenüber mündlich am 30.10,20231 

sinngemäss;

Ich kam von' 
auf de;

ch kam lief
^wollte- ich aln dafür vorgesehenen

Fussgängersfreifen überqueren. Ich lief also über den Fussgängerstreifen zur Mittelinsel und anschliessend auf 
den zweiten Fussgängersfreifen, Kuß bevor ich den Qehsteig erreichte (ca, 1 Meterh fuhr ein Motorradlenker 
in mich hinein und ich stürzte zu Boden, ich habe^en Motorradfahrer, welcher von rechts herkam, weder 
gesehen noch gehört, l$h kann also keine Angaben betreffend dem Motorrad machen. Ich war nicht am 
Mobiltelefon und habe auch keine Musik gehört. Aus meiner Sicht tragt der Motorradlenket; dl&schuld am 
Unfall,-Die von ihnen arsgebotene Opferhilfe nehme ich gerne in' Anspruch.

Ifurde am 09,01.2024 durch mich, schriftlich imi 
Dabei sagte er aus, dass;

ÜPzUr Suche befragt.

- ervnund 2Uig|§^pj|||^^J^|Jp||p§KliWollte.

- er dieiflBHMfeuf der rechten pehstefgseite entlangltöf,
- ef kur?, vor uf die, andere Strassenseita JIMBiBBftvechselte.

- er von dort her den nächsten Fusggängerstreifen überqueren wollte.
- - er beim Fussgangerstreifen bzw. ari dessen ,'Mtttelinsel','stoppte, ehe erden Fussgängeratreifen erneut 

betrat. * •
-er nach links und rechfs schaute, ehe er im normalen Tempo den Fussgangerstreifen betrat.
- er nach ca. l-*2 Schritten durch das Motorrad erfasst wurde.

■ ~ er das Motorrad nicht habe kommen sehen, . -
- er es auch nicht hören konnte,
- er zum UnfällZeftpunkt Im rechten Ohr einen Bluetaoth-Kopffidfer trug.
- er jedoch zu 10Q% sicher sei, keine Musik gehört zu haben als er den Fussgangerstreifen betrat
- er auch zu 100% nicht telefoniert habe. ■ .
- er steh an die Dmge, die vor dem Unfäll geschahen, gut erinnern könne.
-der Motorradfahrer die Schuld am Unfallträgt.
- er in absehbarer Zelt nicht wieder arbeiten könne.
-er noch Immer Schmerzen habe und durch die Operationen Narben davontrage.

Siehe beiliegende Einvernahme.

Aussage; ij i Auskunftsperson
Äussertesich anlässlich der Tatbestandsaufnahme (nach Vorhalt strafprozessualer Rechte und Pflichten sowie 
dem. Hinweis über di& Rapportierung an die zuständigen Amtsstellen) N> Weber gegenüber sinngemäss;
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Beilage 2

Ich kam von darunc| fuhr in Richtung dar Urifäll pass]pii:e, y;ai- ich
kurz vor dem Fussgängerstrelfan in entgegengesetzter Richtung. Dör PussgSnger lief mit normöIeraTEmpD 
über den Fussgängerstreifen und trug dunkle Kleidung. Er lief vorp(MgM3SSSl/.ihei' den Fussgängerstrelfen. 
Des Mptorrad kam mit ca. 50 km/h. Ich weiss nicht ob das Motorrad noch versuchte
zu bremsen. Das Motorrad kollidierte dann auf dem Fussgängerstreifen mit dem Fussgangorca, il-i.S Meter 
vom westlichen Gehsteig entfernt Erfuhr dem Fussgänger in die rechte-Seite, Der Fussgängerwurde denn S-4 
Meter in Richtund^fiyfetg^^ieschleudert. Die Kollision war laut. Ansonsten kann ich keine Aussagen 
zum UnMmachen,

M
AusgagfitSBB^iBBi^^^ia^SaEiAusftunffespet'sott . . . ________ ,

Äusserte sich anlässlich der Tatbestandsaufnahme (nach Vorhalt strafprozessualer Rechte und Pflichten sowie
dem Hinweis uber'die Rapportierung an die zuständigen Amtsstellen} tsh Weber gegenüber sinngemäss:

»

Ich führ vom^j^B^Mi^aer mit meinem Personenwagen und spurte nach links lna^iS^[j^^8feaäS 

ein. Als ich auf der Abblegespur Stillstand, hörte ich wie ein Motorrad hinter mir lautbeschleunigfe. Das 
Motorrad fuhr dann rechts an mfrvorbei. Essäh schnell aus, aber die Geschwindigkeit kann ich nfcht 
einschätzen, Ich sah dann nur noch jemanden durch die Luft fliegen. Von wo der Fussgänger her kam und die 
Kollision seihst konnte ich nicht beobachten.

Ermrttfungen/Emänzungen

unter
Geschädigter 
Die mündüche

Der SPital/Reha-Aufenthaltvcmte^g^^i^MfS^ife bis zum 07.12,2023 an,

Beschuldigter
(g^HHprorrigiertein der schriftlichen Einvernahme seine Aussagen bezüglich seiner Helmvisiersteliurig 
Während der Kollision mit dem Fussgängertj^gjggjg|^gg$jj£

Anlässlich der mündlichen Befragung vor Ott habe ich dem Beschuldigten klare Fragen gestellt und ebenso 
klare Antworten erhalten. Deshalb gehe ich stark davon aus, dass die gemachten, revidierten Aussagen 
während der schriftlichen Einvernahme

Bgljgtga

•’lnformatlonsblätt-Verkehrsuhfall
- Kenntnlsnähme-Antragsfrist
- ftHJifaldeformulamoHG
- VQllmachtggHHH^
- Entbindung Berufsgeheiinbis Geschädigter 
; Fotobogen
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- Austrfttsbericht BeheklMk

Unfelffblgeft Anzahl Oi^ekta a Anzahl Personen 2' Sadisthadel) l'SOQj
Lgichtväietziji o BftiebPchveriefate • 4
tebtiilSbedrohlfdi verletzte 0 Getötet? 0

strassenart
l

Nebenstrasse UnFallstalte Verzweigung
Fussgängerstreifen

VerkehrsaufKommen norrnal Strassenlage eben
StrassetKustpiid nass stftfisenbeleucFitong in p.etrieb
Zwiensignalteatfan keine HBchstgeschwIfKilgteit 50 km/h’

WHterunö Regen UohtVerbällnlssö •Nacht
Vbrtn'tiscegfilüng Fussgängerstreifen

Ohjelrl; Fahrzeug •

Fahraeupait Motorrad über 50 cni3
Fahr>/6efizweck Ärbertsweg Vertrautheit mit Strecke gut
At3smglkohi3lp.rc1.be angöflrdneti 0,00 rttg/l Bliitpripbp > nicht angeordnet
pia^jonenart Ngmö, Vorpamei Geburtstag G Hetm/GUtt unfein;
Lenker/iti m Helm rifcbtverletzt ■

Olriekb HrS5gänfjeF/Jr)

Fshp/Gefev;6d<
Atefngllalifllpfbbe

Pöisünsfiart
Fussgänger/in

Freizeit / Efnk'gul?., 
nicht »ngeqrdtiet
ifeme/ VbiTOme

VerbraiÄiieltjitH: Strecke 

Blutprobe

Griurtstag

gut
nicbtahgeördnet 

G Hfetm/GUrt Unfallftl^eri
TO kein erheblich

Verletzt

/
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Beilage 2

Oy, Name 5L(m) Obj. Name ' $l.{tn)
1 (HiiiP* D.QO 2 0.0D

SaebvertiaH/ünfällhergana
1 fährt ^uf der er mH: ca. BQ krp/h in Richtung fljü&ffi’SMMteiS In der
Unterführung verursacht 3, Vermeidbaren Lärm, indeiri es den KuppKingshebel zieht und den Motor agfherilen 
lässt In. der Folge fährt 1 mft ca. Sö km/h weiter. 2 quert dabei auf dem
Fussgängefstrelfen im Sehritttempo. Anschliessend übersieht 1 das korrekt laufende 2 worauf es'auf dem 
Fussgängerstrelfen, wo 2 vortrittsbemchtigt ist, gu einer Kollision zwischen den'bejden kommt, Durch tiia 
Kollision stürzt 1 und 2 wird ca, 3 Meter davon geschleudert. Es entsteht Sachschaden an 1 und 2 wird verletzt, 
Der Helm von 1 hat ein abgedunkeltes Visier montiert, welches bei der Kollision geschlossen war und die Steht 
In gröber Art und Weise einschränkt. Zudertrweist der hintere Pneu von 1 weniger als die vorgeschriebenen 
1.5 mm auf.

Messaufrmhmen vorhanden: Nein
Untälls'k/öe P»hniffpifenbriü!cn l,| ierAflfah^rfaiteä, srmpfealiön.Iiteilsfenltii) WtdiümEwrdlB ObjUto <, 2, a l/siv-flümlsf ObfüHHäTlä:

Ua«ti[)6: •«------ - ‘ nfetea • “»-VA— füsäSpiAi
—3>-— ejfeWjrf ,»■ ' föäsferaiÄ

unwÄMi«W9afe!i(Sn whBjHfelÄglaRji, ----- ' EOnJcdpSvwiirt.)
ä!e«y H------1 pi&rtal* Bd (MK



Änhaiftg

jfcthraeuge Im'&eten

YAMAHA 4/ MT-Ö7A, (2flätze) 
blau

Motojrad 

Marke, TYP 
Farbe
Wi (Rahwerr-Hr.) 
Stamni-Nn.

1, InVefkejitssdiung 
Versicherung

• Ketinzelcften

Haltef
Name, VoWrame 
Olt (Temäruja 
Strasse

05.2020

Kärüsserfss 

Typeaschein 
Hubraum 
Leistung (k,VV} 
l-Sda Nachprüfung

689
33,80
01J202a


